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DAS GESETZ UND IHRE WAHL 
SIND IHRE VOLLMACHT,

IHRE ÜBERZEUGUNG UND IHRE ANSICHT
VOM GEMEINEN BESTEN DER STADT 

IHRE INSTRUKTION,
IHR GEWISSEN ABER DIE BEHÖRDE, 

DER SIE RECHENSCHAFT ZU GEBEN HABEN.

Freiherr vom Stein 
der Begründer der modernen deutschen 
Selbstverwaltung in der Städteordnung von 1808 
über die Stadtverordneten



Vorwort

Die Gemeinden sind Grundlage und Glied des Staates. Im Auf-
bau unserer Demokratie und innerhalb unseres öffentlichen Le-
bens kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Gemeinden 
haben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung für das 
Wohl ihrer Einwohner zu sorgen. Die Umsetzung dieser Aufgabe 
ist Inhalt der Kommunalpolitik.

Dem Gemeinderat und seinen Mitgliedern kommt dabei die 
verantwortungsvolle Aufgabe zu, die Kommunalpolitik der Ge-
meinde zu bestimmen und zu tragen. Den in 1101 Städten und 
Gemeinden tätigen Gemeinderäten* – über 17.000 – kommt da-
mit eine große Verantwortung zu. Ihrem Auftrag, das Wohl der 
Einwohner zu fördern, können sie nur gerecht werden, wenn sie 
die Aufgaben der Gemeinde, die Zuständigkeit des Gemeinderats 
sowie ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten kennen. Mitglieder 
müssen mit der Form der Arbeit vertraut sein und die Regeln der 
Meinungsbildung innerhalb des Gemeinderats beherrschen.

Ziel des Taschenbuches ist es, den Gemeinderäten das dafür 
notwendige Rüstzeug an die Hand zu geben. Dabei beschränkt 
es sich nicht nur auf die gesetzlichen Regelungen und ihre Hin-
tergründe. Es enthält auch wertvolle Hinweise und Anregungen 
aus den Erfahrungen der Praxis. Insbesondere werden die Regu-
larien einer Gemeinderatssitzung intensiv besprochen.

Das Format als Taschenbuch ist so gewählt, dass es auch in 
den Sitzungen als Nachschlagewerk genutzt werden kann.

Das Taschenbuch gibt den aktuellen Stand (1.5.2019) der für 
die Gemeinden geltenden gesetzlichen Vorschriften wieder.

Ludwigsburg und Schramberg, � Klaus Ade 
im April 2019� Dr. Herbert O. Zinell

*	In dem Taschenbuch wird wegen der besseren Lesbarkeit meist nur die 
männliche Form verwendet. Damit sind jeweils auch Personen weibli-
chen Geschlechts gemeint.
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1.	 Wesen der Gemeinde

1.1	 Aufgaben der Gemeinde

Die Gemeinden haben zur Aufgabe, das Wohl ihrer Einwohner zu 
fördern. Diese Selbstverwaltungsaufgabe nimmt der Gemeinderat in 
eigener Verantwortung wahr. Daneben sind den Gemeinden auch 
„staatliche“ Aufgaben übertragen, die ausschließlich vom Bürger‑
meister verantwortet werden.

1.1.1	 Selbstverwaltungsaufgaben

Die Gemeinden haben den verfassungsrechtlichen Auftrag, das 
Wohl ihrer Einwohner zu fördern. Dieser Auftrag ist sehr allge-
mein gehalten und wird in zahlreichen gesetzlichen Regelungen 
präzisiert. Dabei ist bewusst davon abgesehen worden, das Auf-
gabenspektrum der Gemeinden abschließend zu beschreiben. 
Neuen Entwicklungen und veränderten Bedürfnissen könnte 
damit nicht angemessen Rechnung getragen werden. Die Kern-
anforderungen an das Verwaltungshandeln der Kommunen er-
geben sich hauptsächlich aus sozialstaatlichen, ökonomischen, 
kulturellen, technischen und ökologischen Vorgaben. Das Auf-
gabenprofil der Kommunen lässt sich daher nicht nach einheit-
lichen Gesichtspunkten bestimmen. Jede Gemeinde hat für sich 
weitgehend eigenverantwortlich zu entscheiden, wie sie diese 
Kernanforderungen für ihre Einwohner umsetzen will.

Zu den wichtigsten Tätigkeitsfeldern zählen folgende Bereiche:

1.	 Kommunale Infrastruktur
Die Gemeinden haben die für das wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Leben erforderlichen öffentlichen Einrichtungen zu 
schaffen. Diese kommunale Infrastruktur dient der Grundver-
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sorgung der Einwohner und leistet auch für die Daseinsvorsorge 
einen fundamentalen Beitrag. Als Beispiele sind aufzuführen:

Schaffung, Betrieb und Unterhaltung von
–	 Versorgungs‑, Entsorgungs‑ und Verkehrseinrichtungen
–	 Sport, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
–	 Gesundheits- und sozialen Einrichtungen
–	 Erziehungs- und Bildungseinrichtungen

2.	 Kommunale Planung
Das Recht zur gemeindlichen Planung wird durch verschiedene 
Planungsarten und ‑verfahren konkretisiert. Durch den Erlass 
von Bauleitplänen kann die Gemeinde selbst bestimmen, ob 
und auf welche Weise Grund und Boden der Gemeinde für Woh-
nung, Gewerbe, Verkehr und sonstige Zwecke genutzt werden 
kann. Die geordnete städtebauliche Entwicklung soll danach 
durch den Flächennutzungsplan als vorbereitenden Bauleitplan 
und den Bebauungsplan als verbindlichen Bauleitplan geschaf-
fen werden. Die Finanzierung der vielfältigen Aufgaben wird 
durch den Haushaltsplan gesichert. Daneben sind Fachplanun-
gen, wie z. B. Verkehrsplanungen, Schulentwicklungsplanun-
gen, zu erstellen.

3.	 Kommunale Förderung
Die Gemeinden können sich nicht nur darauf beschränken, im 
Rahmen der Infrastruktur Einrichtungen zu schaffen und die 
kommunale Aufgabenerfüllung planerisch zu bewältigen. Sie 
haben daneben einen vielfältigen Förderungsauftrag, der vor 
allem jene Bereiche erfasst, bei denen es um die Aktivierung der 
örtlichen Bevölkerung in der Freizeit und im Wirtschaftssektor 
geht. Ein großer Komplex ist die Kulturförderung. Die Entwick-
lung des kulturellen Lebens hat einen dreifachen Auftrag. Sie 
soll die Kommunikation der Bevölkerung fördern, Entfaltungs-
spielraum nutzen und die Einwohner zur Reflexion herausfor-
dern. Neben der Sportförderung besitzt auch die Pflege von 
Städtepartnerschaften eine große Bedeutung. Auch ist aner-
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kannt, dass die lokale Wirtschaftsförderung eine zentrale Ge-
meindeaufgabe ist.

4.	 Kommunaler Umweltschutz
Mehr denn je sorgen sich die Kommunen um den Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Dabei stehen die Zukunftsvor-
sorge und die Verantwortung für die künftigen Generationen im 
Vordergrund. Durch umweltfreundliche Bauleitplanung, Auf-
stellung von Abfall- und Abwasserkonzepten, Energiewirt-
schaftskonzepten, Umweltberichten etc. können die Gemeinden 
zu einem verbesserten Umweltschutz beitragen. Die den Stadt-
kreisen übertragenen Aufgaben, z. B. im Bereich Wasserschutz 
oder Straßenbauverwaltung, fallen als Weisungsaufgaben in den 
ausschließlichen Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters.

5.	 Kommunale Sozialaufgaben
Im Sozialstaat sind auch die Gemeinden dazu aufgerufen, sozi-
ale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit zu verwirklichen. Ge-
meinden haben daher im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die er-
forderlichen Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu 
stellen und entsprechende Aufklärung und Beratungskapazitä-
ten bereitzuhalten. Wichtigste Aufgabe ist sicherlich die Sozial-
hilfe, die von den Stadt- und Landkreisen übernommen wird.

Im Hinblick auf die Einflussnahme des Landes werden diese 
Selbstverwaltungsaufgaben unterteilt in:

–	 Freiwillige Aufgaben
Die Gemeinde bestimmt selbst, ob und wie sie diese Aufgaben 
übernehmen und erfüllen will. Dabei unterliegt sie nur einer auf 
die Rechtmäßigkeit beschränkten staatlichen Aufsicht. Die Zu-
ständigkeit liegt grundsätzlich beim Gemeinderat.

Jede Gemeinde kann selbst entscheiden, ob und in welchem Um‑
fang kulturelle und sportliche Aktivitäten unterstützt, Freizeit‑, Erho‑
lungs‑ und Verkehrseinrichtungen geschaffen werden.
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–	 Weisungsfreie Pflichtaufgaben
Den Gemeinden wird durch Gesetz (Bund/Land) die Pflicht auf-
erlegt, bestimmte Aufgaben wahrzunehmen. Sie können dabei 
nicht mehr selbst entscheiden, ob sie diese Aufgaben erfüllen, 
sondern lediglich, in welcher Weise dies geschehen soll. Auch 
auf diesem Gebiet besteht nur eine Rechtsaufsicht des Staates. 
Die Zuständigkeit liegt grundsätzlich beim Gemeinderat.

Jede Gemeinde muss ihren Bürgern Einrichtungen wie z. B. Friedhöfe, 
Abwasserbeseitigungsanlagen, Schulen, Kinderbetreuungseinrich‑
tungen zur Verfügung stellen oder Bauleitpläne erlassen. Allerdings 
ist es ihr allein überlassen, wie sie dies umsetzt. Die Rechtsaufsicht 
kann nur überprüfen, ob eine Einrichtung vorgehalten wird.

1.1.2	 Weisungsaufgaben

Neben dem Auftrag zur Förderung des Wohls der Einwohner 
haben die Gemeinden weitere Aufgaben zu erledigen, die ihnen 
von Bund oder Land zugewiesen worden sind. Die Gemeinden 
haben danach z. B. Personalausweise auszustellen, Standes-
amts- und Polizeiaufgaben wahrzunehmen. Insoweit sind sie als 
Träger der Hoheitsgewalt und nicht als Selbstverwaltungsträger 
tätig.

Bei diesen Weisungsaufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung 
nach Weisung) ist den Gemeinden sowohl das „Ob“ als auch das 
„Wie“ der Aufgabenerfüllung von Bund und Land vorgeschrie-
ben. Die staatliche Aufsicht geht über eine Rechtsaufsicht hin-
aus. Die Aufsichtsbehörden können den Gemeinden allgemein 
oder im Einzelfall auch Weisungen zur Zweckmäßigkeit der 
Aufgabenerledigung erteilen. Zuständig für deren Erledigung ist 
der Bürgermeister.

Die Gemeinden haben Aufgaben im Polizeibereich, Standesamt, 
Meldewesen, Gewerberecht, Baurecht, Natur- und Umweltschutz‑
recht zu erbringen. Die Gemeinde übernimmt hierbei „staatliche“ 
Aufgaben. Zuständig ist der Bürgermeister.
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1.2	 Struktur der Gemeindeorgane

Gemeinden handeln durch ihre beiden Organe – Gemeinderat und 
Bürgermeister. Hauptorgan ist der Gemeinderat, es gilt für ihn der 
Grundsatz der Allzuständigkeit. Der Bürgermeister zeichnet sich für all 
jene Bereiche zuständig, die ihm ausdrücklich durch Gesetz oder Ge‑
meinderatsbeschluss übertragen wurden.

Gemeinden sind juristische Personen, die nur durch ihre beiden 
Organe – Gemeinderat und Bürgermeister – handeln können. 
Die Kommunalverfassung in Baden-Württemberg ist durch die 
Unabhängigkeit und gesonderte Volkswahl ihrer beiden Organe 
geprägt.

Der Gemeinderat ist kein Parlament wie Bundestag und 
Landtag, sondern ein Organ der Verwaltung der Gemeinde. Die 
für Parlamente geltenden Gesichtspunkte hinsichtlich Regie-
rung und Opposition sind deshalb nicht auf die Gemeinden 
übertragbar. Die Verwaltung der Gemeinde und die Kommunal-
politik sind wesentlich auf das Zusammenwirken der beiden 
Organe Gemeinderat und Bürgermeister angewiesen.

Beide Organe sind selbständig und haben ihren eigenverant-
wortlichen, grundsätzlich voneinander unabhängigen Funkti-
onsbereich. Es besteht zwischen ihnen kein Über- oder Unter-
ordnungsverhältnis. Die Zuständigkeiten greifen ineinander 
über. Dadurch entsteht eine enge Verzahnung mit Wechselwir-
kungen in beiden Richtungen. Diese bergen nicht nur fruchtbare 
Impulse in sich, sondern sind auch geeignet, Spannungen und 
Konfliktsituationen hervorzurufen, die es in gemeinsamer Ver-
antwortung und gegenseitigem Vertrauen zu bewältigen gilt. 
Kommunalpolitik zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit 
ihrer Träger auf der Grundlage der Toleranz und der Fairness 
aus. Dies prägt auch ihren eigenen politischen Stil, ihr Niveau 
und die Arbeitsatmosphäre.
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1.2.1	 Gemeinderat

Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Gemeinde und die Ver-
tretung der Bürger. Er besteht aus dem Bürgermeister als Vorsit-
zenden und den ehrenamtlichen Mitgliedern.

Der Funktionsbereich des Gemeinderats umfasst dabei:

–	 die politische Vertretung der Bürgerschaft.
–	 die Grundsatzkompetenz, d. h. dem Gemeinderat steht die 

kommunalpolitische Führung in der Gemeinde zu. Er be-
stimmt die Richtlinien für die Verwaltung der Gemeinde, an 
die der Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung gebun-
den sind.

–	 alle Entscheidungen, soweit nicht nach gesetzlichen Vor-
schriften oder der Hauptsatzung der Bürgermeister zuständig 
ist. Ist es im Einzelfall zweifelhaft, wer zuständig ist, besteht 
eine Zuständigkeitsvermutung zugunsten des Gemeinderats.

–	 die Kontrolle der Gemeindeverwaltung, d. h. der Gemeinde-
rat hat den Vollzug seiner Beschlüsse zu überwachen. Wenn 
Missstände in der Verwaltung der Gemeinde auftreten, hat 
der Gemeinderat dafür zu sorgen, dass sie beseitigt werden.

Zu den wichtigsten Aufgabengebieten des Gemeinderats zählen 
folgende Bereiche:

–	 das Satzungsrecht
Die Gemeinde kann für ihren Wirkungsbereich Satzungen er-
lassen; diese stellen Ortsrecht dar und sind materielle Ge-
setze wie Bundes- und Landesgesetze und ‑verordnungen. 
Sie haben lediglich einen örtlich beschränkten Geltungsbe-
reich. Sie werden vom Gemeinderat beschlossen und sind 
öffentlich bekannt zu machen. Teils sind die Gemeinden zum 
Erlass von Satzungen verpflichtet, z. B. Satzung über öffentli-
che Bekanntmachungen und Haushaltssatzung; im Übrigen 
steht ihr Erlass und deren Inhalt im Ermessen der Gemeinde. 
Die wichtigsten Bereiche, in denen Satzungen erlassen wer-
den, sind die Gemeindeverfassung (Hauptsatzung, Bekannt-
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machungssatzung), öffentliche Einrichtungen (Wasser‑, Ab-
wassersatzung usw., Anschluss- und Benutzungszwang), 
Bauplanung (Bebauungspläne) und Abgaben (Beiträge, Be-
nutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren).

–	 das Etatrecht
Der Haushaltsplan wird als Teil der Haushaltssatzung vom 
Gemeinderat beschlossen. Die Befugnis zur Verfügung über 
die Haushaltsmittel (Bewirtschaftungsbefugnis) steht dem 
Gemeinderat zu, soweit sie nicht auf den Bürgermeister über-
tragen ist oder es sich um Geschäfte der laufenden Verwal-
tung handelt.

–	 die Planungshoheit
Darunter fallen sowohl die Grundsatzplanungen, z. B. Ge-
meindeentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung, als 
auch die Fachplanung, z. B. Bebauungsplanung, Finanzpla-
nung, Landschaftsplanung, und die Ausführungsplanungen.

–	 die Personalhoheit
Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lichen und geeigneten Bediensteten einzustellen. Der Ge-
meinderat ist die für die Einstellung, Beförderung und Ent-
lassung zuständige Stelle, soweit er diese Zuständigkeit nicht 
auf Ausschüsse oder den Bürgermeister übertragen hat oder 
es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung han-
delt. Die Personalwirtschaft richtet sich nach dem Stellen-
plan, der Teil des Haushaltsplans ist.

1.2.2	 Bürgermeister

Der Bürgermeister ist Mitglied und Vorsitzender des Gemeinde-
rats, Leiter der Gemeindeverwaltung und gesetzlicher Vertreter 
der Gemeinde.

Seine Stellung im Gemeinderat umfasst folgende Funktions-
bereiche:

–	 Vorsitz im Gemeinderat und seinen Ausschüssen


